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Sämtliche Funktionsbezeichnungen sind geschlechtsneutral zu verstehen. 
 

V E R O R D N U N G E N,   R I C H T L I N I E N 
 
173. Senatsverordnung über Alternative Erweiterungen 
 
Der Senat hat in seiner Sitzung am 17. Juni 2010 die von der gemäß § 25 Abs. 8 Z. 3 und Abs. 
10 des Universitätsgesetzes 2002 eingerichteten entscheidungsbefugten 
Curricularkommission vom 8. Juni 2010 beschlossene Verordnung über alternative 
Erweiterungen von Bachelorstudien mit Erweiterungscurricula in der nachfolgenden Fassung 
genehmigt: 
 
§ 1. (1) In jenen Bachelorstudien, in denen Erweiterungscurricula vorgesehen sind, haben 
Studierende das Recht, nach Maßgabe dieser Verordnung an Stelle von 
Erweiterungscurricula alternative Erweiterungen durch die Erbringung von 
Studienleistungen an der Universität Wien oder anderen postsekundären 
Bildungseinrichtungen zu absolvieren. 
 
(2) Alternative Erweiterungen an Stelle von Erweiterungscurricula sind im Ausmaß von 15 
ECTS-Punkten in den folgenden Bereichen des § 2 in freier Kombination absolvierbar. Die 15 
ECTS-Punkte werden in allenfalls bereits in Bachelorcurricula bestehende Ersatzregelungen 
für Erweiterungscurricula eingerechnet. 
 
§ 2. Bereiche für alternative Erweiterungen:  
 

1. zusätzliche Lehrveranstaltungen und Prüfungen aus dem Angebot des eigenen 
Studiums an der Universität Wien, nach Maßgabe des § 59 Abs. 1 Z 3 UG und nach 
der Verfügbarkeit von Plätzen; 

2. zusätzliche Lehrveranstaltungen und Prüfungen aus anderen Studien an der 
Universität Wien, nach Maßgabe des § 59 Abs. 1 Z 3 UG und nach der Verfügbarkeit 
von Plätzen; eine Zulassung zu weiteren Studien ist hierfür nicht erforderlich; 

3. zusätzliche Lehrveranstaltungen und Prüfungen aus anderen Studien an anderen 
anerkannten inländischen postsekundären Bildungseinrichtungen; 

4. zusätzliche Lehrveranstaltungen und Prüfungen aus dem Angebot anerkannter 
ausländischer postsekundärer Bildungseinrichtungen unter Beachtung des § 78 Abs. 5 
UG (Vorausbescheid); 

5. Kurse, Prüfungen und Zertifikate an postsekundären Bildungseinrichtungen, die den 
Nachweis von Sprachkenntnissen zum Gegenstand haben; 

6. § 22 Abs. 3 HSG ist auf dieses Modul anwendbar, dabei ist 1 SSt auf 2 ECTS-Punkte 
umzurechnen. 

 
§ 3. Eine Anerkennung im Sinne des § 78 UG ist erforderlich für positiv absolvierte 
Lehrveranstaltungen und Prüfungen des § 2 Z. 3, 4 und 5.  



 

 

 
In den Fällen des § 2 Z. 1, 2 und 6 ist keine bescheidmäßige Anerkennung erforderlich, 
sondern eine Zuordnung der Leistungen zum Modul „Alternative Erweiterungen“ 
vorzunehmen.  
 
§ 4. Die Zuständigkeit zur Anerkennung und zur Zuordnung der Leistungen zum Modul 
„Alternative Erweiterungen“ liegt beim studienrechtlich für das Bachelorstudium 
zuständigen Organ.  
 
§ 5. Diese Verordnung tritt mit 01.10.2010 in Kraft. 
 

Im Namen des Senates:  
Der Vorsitzende der Curricularkommission 

H r a c h o v e c  
  
 


